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Wien, 7.1.2021 

 

2B02.01 Sportfördermittel Landesverbände 

Wie vor den Feiertagen bereits im Video allen Bowling-LV mitgeteilt, wird der ÖSKB einen 
wesentlichen Teil der für 2020-2021 vorgesehenen Fördermittel bereits im Januar 2021 über-
weisen. Statt den sonst üblichen 20% für allgemeine Kosten (Verwaltung etc.) wird dieser Teil 
im Fördervertrag BOWLING auf 60% erhöht. Die Differenz auf den Gesamtbetrag ist mit allen 
nötigen Original-Unterlagen (Rechnungen, Formulare Sport Austria etc.) nachzuweisen. 

In Verbindung mit der ohnehin gesondert erfolgenden automatischen Refundierung von 20% 
der Gebühren stellt damit der ÖSKB den Landesverbänden in dieser schwierigen Zeit eine 
zusätzliche Hilfe zur Verfügung. Ob und wenn ja ggf. ein Teil davon an die - vor allem auch im 
Nachwuchsbereich - aktiven Vereine weitergeben wird, bleibt natürlich den jeweiligen LV über-
lassen.  

B02.02 Bundestag 2021 

Ende des Halbjahres wäre routinemäßig der Bundestag 2021 vorgesehen. Der komplette Fris-
tenlauf für den Junitermin müsste bereits Ende Jänner beginnen und zufolge Corona wäre ein 
jetzt fixierter Termin im 1. Halbjahr einerseits grundsätzlich unsicher (weiterer Lockdown oder 
Gesundheitssituation etc.) und ist andererseits auch nicht zwingend. Gesetzlich können Funk-
tionsperioden bis zu 5 Jahre dauern und die Vereinsbehörden haben keinen Einwand gegen 
eine spätere Durchführung. 

Der ÖSKB beabsichtigt daher, den Bundestag 2021 um gut 4 Monate verzögert am 31.10.2021 
durchzuführen – dies wurde am 7.1.2021 im Präsidium-Jour-Fixe besprochen, wird somit kom-
muniziert (Classic gesondert) und im nächsten Bundesvorstand endgültig beschlossen.  

B02.03 Änderung Statuten & Schríften 

Die LV werden ersucht, allfällige Wünsche bereits in den nächsten Monaten zu übermitteln. 
Seitens ÖSKB ist z.B. eine Verlängerung der Funktionsperiode von 3 auf 4 Jahre angedacht – 
schließlich ist ein Bundestag für alle kostenintensiv und reisetechnisch ein Aufwand – auch so 
kann man sparen helfen. Der mögliche Funktionszeitraum von 5 Jahren soll keinesfalls ausge-
nützt werden, da wäre man dann immer knapp am gesetzlichen Maximalrahen ohne Puffer bei 
größeren Problemen wie z.B. aktuell Corona. 

B02.04 Bundesvorstandssitzung, Kooptierung BL-Vertreter  

Die nächste Bundesvorstandssitzung soll platzbedingt nicht im ÖSKB sondern in der PLUS 
stattfinden. Eine partielle Teilnahme (Videokonferenz) ist geplant. Bei dieser Sitzung soll der 
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neue Bundesländervertreter (gewählt Herbert FORSTNER) kooptiert werden und die Funktion 
von Markus STROBL übernehmen. 

Ob im Anschluss zeitnah eine Präs.Konferenz vorgesehen wird, ist PräsidentInnensache. Evtl. 
bietet sich u.a. das Thema gem. Pkt. B02.01 an, ebenso der Pkt. Ausländerregelung lt. Schrift 
B3, der trotz ursprünglich heftiger Forderung bisher kein einziges Mal in Anspruch genommen 
wurde und daher entfallen könnte – oder auch eine abgestimmte Regelung Ligabewerbe f. d. 
Rest der Saison. 

B02.05  90-Jahre ÖSKB  

Im Jänner 1933 wurde der ÖSKB gegründet und das war auch Grundlage der 80-Jahre-Feier. 
Ob die 90 Jahre Anfang 2023 oder analog 2013 west gg. Ende der Saison ist offen. 

Wie bei der Videoschaltung vor den Feiertage bereits mitgeteilt, ersucht der ÖSKB für eine 
Festschrift jeden LV um gut 1 Seite Text zu Gründung, Entwicklung, Ehrungen oder was auch 
immer, um analog 2013 (jeder Classic-LV hatte 1 Seite) diesmal die LV des Bowlingbereichs 
vorzustellen. Natürlich ist dafür noch viel Zeit, aber bei den letzten Jubiläen von LV war zu 
sehen, dass „damals“ nicht nur im ÖSKB nicht alles aufgehoben wurden, sondern vor allem in 
den LV die Unterlagen eher spärlich sind.  

 
Anton R. Schön 

Sportdirektor ÖSKB 


